
inleitung
Mit Einführung der Strategischen

Umweltprüfung (SUP) für Pläne und Pro-
gramme durch das neu gefasste UVPG
sind gemäß Anlage 3 Nr. 1.9 Land-
schaftsplanungen nach den §§ 15 und 16
des Bundesnaturschutzgesetzes obliga-
torisch einer SUP zu unterziehen. Ihre
Durchführung unterliegt besonderen
Verfahrensvorschriften und richtet sich
nach § 19 a UVPG. Entsprechend den ge-
nannten gesetzlichen Vorgaben ist 
somit auch für die übergeordnete Land-

schaftsrahmenplanung eine SUP durch-
zuführen.

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser gesetzlichen Vorgabe befand sich
der Gutachtliche Landschaftsrahmenplan
(GLRP) der Planungsregion Mittleres
Mecklenburg/Rostock (Bundesland Meck-
lenburg-Vorpommern) in der Fortschrei-
bung. Es stellte sich somit erstmalig die
Frage, wie auf der regionalen Planungs-
ebene der Landschaftsplanung eine SUP
durchzuführen und zu dokumentieren
sei. Hinsichtlich der Methodik einer SUP

für die GLRP gab es bis dato (Mai 2006)
nur sehr wenige Grundlagen. Vorhande-
ne methodische Ansätze bezogen sich in
erster Linie auf die kommunale Land-
schaftsplanung und ließen nur wenige
Rückschlüsse auf die vergleichsweise ab-
strakte regionale Ebene zu. Im Mai 2006
beauftragte daher das für die Land-
schaftsrahmenplanung zuständige Lan-
desamt für Umwelt, Naturschutz und Ge-
ologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG
M-V) das Planungsbüro UmweltPlan GmbH
Stralsund (Niederlassung Güstrow) mit

Strategische Umweltprüfung für die Gutachtliche 
Landschaftsrahmenplanung in Mecklenburg-Vorpommern: 
Entwicklung und Anwendung einer Methodik für die Ebene
der regionalen Landschaftsplanung

Strategic Environmental Assessment in Regional Landscape
Planning in Mecklenburg-Western Pomerania: 
Development and Application of a Method

Mit Einführung der Strategischen Umweltprüfung (SUP) für Pläne und Programme sind Landschafts-
planungen obligatorisch einer SUP zu unterziehen. Ihre Durchführung unterliegt besonderen Ver-
fahrensvorschriften. Im Rahmen der Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans
Mittleres Mecklenburg/Rostock wurde im Jahr 2006 in Mecklenburg-Vorpommern erstmalig eine
Methodik für die SUP regionaler Landschaftsplanungen entwickelt und nachfolgend für mittlerweile
drei Landschaftsrahmenpläne angewendet. Der vorliegende Artikel fasst die wesentlichen Aspekte
der Methodenentwicklung und -anwendung der SUP zusammen. Zum besseren Verständnis wird
zunächst ein Überblick über die gesetzlichen Grundlagen, den Stand und die Inhalte der Gutachtli-
chen Landschaftsrahmenplanung des Bundeslands Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Im Anschluss
wird die methodische Herangehensweise erläutert. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte
beleuchtet:
c Gebot der Abschichtung,
c Untersuchungsrahmen,
c Schutzgüter,
c Inhalte und Prüftiefe der Auswirkungsprognose.
Nachfolgend werden Inhalte und Aufbau der als eigenständiges Dokument gefassten SUP vorge-
stellt. Weiterhin wird das Ergebnis der bisher durchgeführten SUP zusammengefasst.

The introduction of SEA for plans and programmes made it obligatory to carry out a SEA for land-
scape plans. Certain procedural steps are mandatory. In 2006, in the course of the update to the
regional landscape plan Mittleres Mecklenburg/Rostock, a methodology was first developed for SEA
for regional landscape plans. Subsequently, this methodology has been applied to further three
regional landscape plans. This article summarises the main aspects faced during the development
of the method and its application. For a better understanding, first an overview is given of the
legal provisions and the state and content of regional landscape planning in Mecklenburg-Western
Pomerania. Then, the methodology is explained. Thereby the focus is on the following issues:
c Tiering
c Scope
c Environmental factors
c Substance and depth of the predictions.
The substance and structure of the SEA document are presented. Finally, the findings of completed
SEAs are summarised.
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der Durchführung und Dokumentation
der SUP für den GLRP der Planungsregi-
on Mittleres Mecklenburg/Rostock sowie
der Entwicklung einer übertragbaren
Methodik für die SUP aller GLRP des Lan-
des. 

Mittlerweile wurde die entwickelte
Methodik für drei der vier Planungsre-
gionen des Landes angewendet (vgl. Ab-
bildung 1, LUNG M-V 2007a, 2008a). Für
die vierte Planungsregion (Mecklenbur-
gische Seenplatte) steht die SUP noch
aus, da die Fortschreibung des GLRP erst
kürzlich begonnen wurde.

Darüber hinaus wurde die Methodik
im Frühjahr 2008 in modifizierter Wei-
se auf die Naturparkplanung des Landes
übertragen und ebenfalls erfolgreich an-
gewendet (LUNG M-V 2008c).

Inhalte und Wesen der 
Gutachtlichen Landschafts-
rahmenplanung in Mecklenburg-
Vorpommern
Gesetzliche Vorgaben
Folgende gesetzliche Vorgaben sind zu
beachten:

Das Landesnaturschutzgesetz (LNatG
M-V) sieht eine dreistufige Landschafts-
planung vor. Die landesweiten Erforder-
nisse und Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege werden im
Gutachtlichen Landschaftsprogramm
(GLP) im Maßstab 1:250.000 dargestellt.
Aufstellende Behörde ist das für Natur-
schutz zuständige Landesministerium.
Auf regionaler Ebene sind Gutachtliche
Landschaftsrahmenpläne (GLRP) für die
vier Planungsregionen des Landes (vgl.
Abbildung 1) im Maßstab 1:100.000
durch LUNG M-V zu erarbeiten. Die örtli-
chen Erfordernisse und Maßnahmen
werden von den Gemeinden zur Vorbe-
reitung von Flächennutzungsplänen in
Landschaftsplänen im Maßstab 1:10.000
dargestellt.

Die raumbedeutsamen Inhalte der
GLRP sind nach Abwägung mit den ande-
ren Belangen Bestandteil der Regionalen
Raumentwicklungsprogramme (RREP)
nach § 4 Abs. 1 des Landesplanungsge-
setzes M-V (vgl. auch § 12 Abs. 3 LNatG 
M-V), welche ebenfalls für die vier Pla-
nungsregionen erstellt werden. Sofern
die RREP in ihren Aussagen von den GLRP
abweichen, ist dies zu begründen (§ 12
Abs. 4 LNatG M-V).

Stand der GLRP
Die GLRP für die vier Planungsregionen
wurden erstmals in den Jahren 1996 bis
1998 veröffentlicht. Seit dem Jahr 2004
werden sie sukzessive fortgeschrieben1.
Die Fortschreibungen wurden u. a. er-
forderlich, weil sich die Nutzungsan-
sprüche an die Landschaft in der Zwi-
schenzeit gewandelt haben. Weiterhin
sind neue gesetzliche Regelungen (z. B.

zum Biotopverbund nach § 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes), das europäische
Schutzgebietssystem „Natura 2000“ so-
wie die veränderten Rahmenbedingun-
gen der Agrar-Förderprogramme in den
GLRP zu berücksichtigen und umzuset-
zen. Darüber hinaus wurden in Mecklen-
burg-Vorpommern in den vergangenen
zehn Jahren umfangreiche Fachdaten er-
hoben, die in dieser Form zum Zeitpunkt
der Erarbeitung der ersten GLRP noch
nicht vorlagen. So erfolgte z. B. die lan-
desweite Erfassung der geschützten Bio-
tope im Maßstab 1:10.000. 

Inhalte der GLRP
Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend
umfassen die GLRP im Wesentlichen fol-
gende Inhalte:
c Eine umfassende Bestandsaufnahme

und -bewertung der Schutzgüter des
Naturschutzrechts (Arten und Lebens-
räume, Boden, Wasser, Klima und Luft,
Vielfalt, Eigenart und Schönheit der
Landschaft sowie Landschaftlicher
Freiraum),

c konkretisierte Ziele und Grundsätze
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege,

c räumlich und inhaltlich differenzierte
naturschutzfachliche Erfordernisse
und Maßnahmen für die Sicherung
und Entwicklung von Natur und Land-
schaft,

c Ziele der Raumentwicklung/Anforde-
rungen an die Raumordnung,

c Anforderungen und Empfehlungen an
andere Raumnutzungen.
Alle GLRP werden unter Anwendung

einer verbindlichen Mustergliederung
und eines einheitlichen Kartenkonzepts
erarbeitet. Nach Abschluss der Fort-
schreibungen liegen landesweit einheit-
liche Fachkartenwerke, z. B. zu Arten und
Lebensräumen, zur Biotopverbundpla-
nung sowie zu Erfordernissen und Maß-
nahmen vor.

Um ein hohes Maß an Orts- und Pra-
xisbezug zu gewährleisten, werden die
jeweiligen Unteren Naturschutzbehör-
den, die Staatlichen Ämter für Umwelt
und Natur sowie die Großschutzgebiets-
verwaltungen intensiv in die Erarbei-
tung einbezogen. Aufgrund des Fehlens
von kommunalen Landschaftsplänen auf
80 % der Landesfläche stellen die GLRP
in weiten Teilen des Landes die konkre-
teste flächendeckende Planungsgrundla-
ge des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege dar.

Im Zusammenhang mit der SUP ist 
v. a. das Maßnahmenkonzept der GLRP
von Bedeutung. Hier werden so genann-
te „Schwerpunktbereiche und Maßnah-
men zur Sicherung und Entwicklung öko-
logischer Funktionen“ ausgewiesen,
welche die räumlichen Schwerpunkte zur
Umsetzung der naturschutzfachlichen Sc
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Abbildung 1: Stand der Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanung einschließlich
SUP in Mecklenburg-Vorpommern



Ziele darstellen. Sie entstehen durch die
Kombination von spezifischen Entwick-
lungszielen mit genau definierten Le-
bensraumtypen und Zielbereichen (vgl.
Abbildung 2). 

Im Textteil des GLRP werden die kon-
kreten Erfordernisse und Maßnahmen
für die in der Karte ausgewiesenen Ziel-
bereiche definiert. Sofern für Teilberei-
che der dargestellten Flächenkulisse

weitergehende spezifische Informatio-
nen über den aktuellen Zustand
und/oder über mögliche Maßnahmen zur
Erhaltung bzw. Verbesserung des Zu-
stands vorliegen, werden nummerierte
Maßnahmenkomplexe abgegrenzt. Zu
diesen Maßnahmenkomplexen werden
detaillierte Hinweise in umfangreichen
Maßnahmentabellen gegeben. Diese An-
gaben sollen insbesondere die inhaltli-
che Konkretisierung der Vorgaben des
GLRP durch die örtliche Landschaftspla-
nung erleichtern. 

Methodischer Ansatz für die
SUP zur Gutachtlichen Land-
schaftsrahmenplanung
Sonderrolle der Landschaftsplanung
Die Landschaftsplanung nimmt in Bezug
auf die SUP eine Sonderrolle ein, denn
sie ist, ähnlich wie die SUP, ein schutz-
gutübergreifend und integrativ angeleg-
tes Planungsinstrument (vgl. Peters &
Balla 2006). Einerseits ist die Land-
schaftsplanung selbst einer SUP zu un-
terziehen, andererseits sind ihre Inhal-
te bei der Prüfung anderer Pläne oder
Programme zu berücksichtigen.

Landschaftsplanungen genügen be-
reits weitgehend den Kriterien der Art.
2 und 3 Abs. 2 der SUP-RL: Sie sind
flächendeckend von Behörden aufzustel-
len (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1, § 16 Abs. 1
Satz 1 BNatSchG), betreffen die Raum-
ordnung und Bodennutzung und setzen
den Rahmen für die Zulassung von Pro-
jekten i. S. der UVP-Richtlinie, indem ih-
re Aussagen in den jeweiligen Zulas-
sungsverfahren mit berücksichtigt wer-
den müssen (vgl. u. a. Bunge 2004, Haa-
ren et al. 2004, Peters & Balla 2006, Hel-
ler 2006). Daher sieht § 19 a UVPG keine
Erstellung eines vollständigen Umwelt-
berichts gemäß der in § 14 g UVPG ge-
nannten Inhalte, sondern nur die Ergän-
zung der Landschaftsplanung um fehlen-
de SUP-Elemente vor (vgl. Peters & Balla
2006, BfN 2005, Bruns & Kahl 2006, Lipp
et al. 2007). Dabei sind die Umweltaus-
wirkungen auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2
UVPG genannten Schutzgüter aufzuneh-
men.

Da das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern bis zum Erlass des Landes-Öffent-
lichkeitsbeteiligungsgesetzes mit sei-
nem Landes-UVP-Gesetz keinen Gebrauch
von der Regelungsermächtigung nach 
§ 19 a UVPG gemacht hatte, waren gemäß
§ 25 Abs. 7 Nr. 3 Satz 2 UVPG bis zum 31.
Dezember 2006 die Bestimmungen für
die SUP nach Teil 3 Abschnitt 2 des UVPG
unmittelbar zu beachten sowie danach
zumindest die SUP-Richtlinie unmittel-
bar anzuwenden. 

Abschichtung
Bei der Methodenentwicklung wurde das
Gebot der „Abschichtung“ sowie der
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Abbildung 2:   Maßnahmenkonzept: Ausschnitt aus der Planungskarte des GLRP
Westmecklenburg (LUNG M-V 2008b)



zielführenden und effektiven Bearbei-
tung besonders berücksichtigt. In § 14
Abs. 3 UVPG ist festgelegt, dass bei Plä-
nen und Programmen, die Bestandteil ei-
nes mehrstufigen Planungs- und Zulas-
sungsprozesses sind, zur Vermeidung
von Mehrfachprüfungen bei der Festle-
gung des Untersuchungsrahmens be-
stimmt werden soll, auf welcher Stufe
des Prozesses welche Auswirkungen
schwerpunktmäßig geprüft werden sol-
len. Bei nachfolgenden Plänen und Pro-
grammen sowie vorhabenbezogenen Zu-
lassungsverfahren soll sich die Umwelt-
prüfung dann nur noch auf zusätzliche
oder andere Umweltauswirkungen sowie
auf erforderliche Aktualisierungen und
Vertiefungen (vgl. Koch 2006, Lipp 2004)
beziehen. Somit kann die SUP gewähr-
leisten, dass in jedem Stadium des Ent-
scheidungsprozesses die jeweils geeig-
nete Prüfung der Umweltauswirkungen
erfolgt (Feldmann 1997: 18).

Für die SUP des GLRP bedeutet das
Gebot der Abschichtung, dass die Unter-
suchungstiefe so gewählt wird, dass sie

der noch vergleichsweise übergeordne-
ten und abstrakten Planungsstufe des
GLRP im hierarchischen System der
Landschaftsplanung entspricht.

Untersuchungsrahmen
Entsprechend § 14 f Abs. 4 UVPG sind die

Behörden, deren umwelt- und gesund-
heitsbezogener Aufgabenbereich durch
den GLRP berührt wird, bei der Festle-
gung des Untersuchungsrahmens (Sco-
ping) zu beteiligen. Die regionalen
Behörden mit Zuständigkeit für die
Schutzgüter des Naturschutzrechts wer-
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Schutzgüter nach UVPG Schutzgüter nach Naturschutzrecht
(§ 2 Abs. 1 Satz 2) (§§ 1 und 2 BNatSchG, §§ 1 und 2 LNatG M-V)

Tiere, Pflanzen und Pflanzen- und Tierwelt
biologische Vielfalt einschl. ihrer Lebensräume

Boden, Wasser, Klima/Luft Boden, Wasser, Klima/Luft

Landschaft Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur
und Landschaft

Menschen, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit

Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Wechselwirkungen zwischen den 
vorgenannten Schutzgütern

Tabelle 1: Tabelle 1: Schutzgüter des UVPG und des Naturschutzrechts 

Planinhalte des GLRP Prüftiefe Begründung

Konkretisierte Ziele und verbale Es handelt sich um allgemein, abstrakt formulierte Ziele mit dem Charakter
Grundsätze des Natur- Gesamt- von Umweltqualitätszielen. Es werden keine physisch-materiellen Auswirkun-
schutzes und der Land- beurteilung gen auf die Umwelt oder die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten 
schaftspflege induziert. Die Konkretisierung und Lokalisierung erfolgt durch die „Schwer-

punktbereiche und Maßnahmen für die Sicherung und Entwicklung ökologischer
Funktionen“, welche hinsichtlich ihrer Auswirkungen vertieft betrachtet werden.

Erfordernisse und Maß- verbale Es handelt sich um eine naturschutzfachliche Zielkulisse, deren Umsetzung durch
nahmen für den Biotop- Gesamt- die in den Schwerpunktbereichen für die Sicherung und Entwicklung ökologi-
verbund nach § 3 BNatSchG beurteilung scher Funktionen vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt. Diese werden hinsichtlich

ihrer Auswirkungen vertieft betrachtet.

Schwerpunktbereiche und vertiefte Es handelt sich um flächenkonkrete Festlegungen, deren Umsetzung auf nachge-
Maßnahmen für die Siche- Betrachtung ordneten Ebenen physisch-materielle Auswirkungen auf die Schutzgüter des 
rung und Entwicklung UVPG oder die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten induzieren kann.
ökologischer Funktionen

Erfordernisse und Maß- verbale Es handelt sich nicht um flächenkonkrete Festlegungen mit direkten Auswirkun-
nahmen zur Sicherung  Gesamt- gen. Es werden keine physisch-materiellen Auswirkungen auf die Umwelt oder
der Erholungsfunktion  beurteilung die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten induziert.
der Landschaft 

Umsetzung keine Es handelt sich nicht um Festlegungen, sondern um Empfehlungen hinsichtlich 
Betrachtung der Wahl geeigneter Umsetzungsinstrumente (Schutzgebietsausweisung, Förder-

programme, Kommunale Landschaftsplanung). Es werden keine physisch-materiel-
len Auswirkungen auf die Umwelt oder die Erhaltungsziele von Natura-2000-Ge-
bieten induziert. Im Sinne der Abschichtung sind Auswirkungsprognosen auf der
Ebene des jeweils gewählten Umsetzungsinstruments durchzuführen.

Ziele der Raumentwicklung/ verbale Es handelt sich nicht um Festlegungen, sondern um Empfehlungen. Die Inhalte
Anforderungen an die Gesamt- erlangen erst durch Übernahme in das RREP Verbindlichkeit und unterliegen 
Raumordnung (Kap. III.3) beurteilung zuvor der Abwägung. Die SUP kann diesen Prozess nicht vorwegnehmen. Die Aus-

wirkungsprognose ist im Sinne der Abschichtung im Abwägungsprozess durch
die Raumordnung vorzunehmen. Insbesondere sind Abweichungen von den Emp-
fehlungen des GLRP zu begründen.

Anforderungen und keine Es handelt sich nicht um Festlegungen, sondern um Empfehlungen für eine 
Empfehlungen an andere Betrachtung umweltverträgliche Ausrichtung der Raumnutzungen.
Raumnutzungen (Kap. III.4)

Tabelle 2: Prüftiefe der Planinhalte des GLRP durch die SUP



den bereits umfassend bei der Bearbei-
tung der jeweiligen GLRP einbezogen.
Daher wird im Scoping für die SUP die
Beteiligung auf die Behörden be-
schränkt, deren Aufgabenbereich die zu-
sätzlich aufzunehmenden Schutzgüter
„Mensch“ sowie „Kultur- und Sachgüter“
umfasst. Neben der Berücksichtigung
der Anregungen und Bedenken der ein-
bezogenen Behörden soll die Beteiligung
auch dazu dienen, Kenntnisse über wich-
tige Informationen und Datenquellen für
die Bestandsaufnahme der Schutzgüter
Menschen sowie Kultur- und Sachgüter
zu gewinnen. Es wird ein schriftliches
Scoping durchgeführt.

Der Untersuchungsraum für die SUP
umfasst die Grenzen der jeweiligen Pla-
nungsregion. Weitergehende räumliche
Betrachtungen werden auf dieser Pla-
nungsebene als nicht erforderlich erach-
tet. Bei der Umsetzung konkreter Maß-
nahmen mit räumlichen Auswirkungen,
die über die Grenzen der Planungsregi-
on hinausgehen, sind diese in dem je-
weils nachgeordneten Zulassungsverfah-
ren zu untersuchen (Abschichtung).

Schutzgüter
Der größte Teil des Schutzgutkatalogs
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG wird in der
Landschaftsplanung umfassend behan-
delt (vgl. Tabelle 1). Da der zu untersu-
chende Schutzgutkatalog lediglich um
die fehlenden Schutzgüter erweitert
werden muss, kann sich die Bestandsauf-
nahme der SUP auf die im GLRP nicht be-
trachteten Schutzgüter Mensch sowie
Kulturgüter und sonstige Sachgüter be-
schränken. Die Auswirkungsprognose ist
für alle Schutzgüter einschließlich der
Wechselwirkungen durchzuführen.

Inhalte und Prüftiefe der
Auswirkungsprognose
Zu den „voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen“ im Sinne des
UVPG zählen sowohl negative als auch
positive Auswirkungen. Eine Auswir-
kungsprognose ist für alle Schutzgüter
des UVPG zu erstellen. Dabei ist davon
auszugehen, dass die Auswirkungen auf
die Schutzgüter des Naturschutzrechts
in ihrer Gesamtheit und in Bezug auf die
festgelegten Ziele in der Regel positiv
sind, da die Landschaftsplanung per se
auf Schutz, Pflege, Entwicklung und Wie-
derherstellung von Natur und Landschaft
ausgerichtet ist. Für die Schutzgüter
Menschen sowie Kultur- und Sachgüter
können möglicherweise auch erhebliche
negative Auswirkungen auftreten.

Nach der SUP-RL sind Pläne und Pro-
gramme in ihrer Gesamtheit und damit
hinsichtlich jedes ihrer Planinhalte
prüfpflichtig. Jedoch können Untersu-
chungsschwerpunkte gesetzt werden. So
zeichnet sich beispielsweise bei der SUP

in der Raumordnung die Tendenz ab,
„ausgehend von einer Prüfpflicht des
gesamten Plans die nicht UVP-rahmen-
setzenden Festlegungen bzw. Festlegun-
gen ohne zu erwartende erhebliche ne-
gative Umweltauswirkungen nicht ver-
tieft zu prüfen“ (Jacoby 2005: 28, vgl.
auch Regener et al. 2006).

In Anlehnung daran wird auch bei
der SUP der GLRP abgestuft vorgegangen
(vgl. Tabelle 2). Eine vertiefte Auswir-
kungsprognose wird im Sinne der
Schwerpunktsetzung und Abschichtung
nur für die flächenkonkret benannten
Schwerpunktbereiche und Maßnahmen
des GLRP (vgl. Abbildung 2) vorgenom-
men (s. Beschreibung des Maßnahmen-
konzepts des GLRP weiter oben im Text).
Zu weiteren Planinhalten des GLRP, ins-
besondere seinem Zielsystem, erfolgt
ausschließlich eine verbal-qualitative
Gesamtbeurteilung. Dies wird folgen-
dermaßen begründet: Der Planungsteil
des GLRP setzt sich aus einem überge-
ordneten Zielsystem und daraus abgelei-
teten Erfordernissen und Maßnahmen
zusammen. Die grundlegenden Entwick-
lungsziele sind auf dieser Planungsebe-
ne noch sehr allgemein und abstrakt for-
muliert, sodass die Ableitung von kon-
kreten räumlichen oder quantifizieren-
den Auswirkungen nicht möglich ist.
Gleichzeitig dienen die im Weiteren for-
mulierten flächenkonkreten Schwer-
punktbereiche und Maßnahmen der Kon-
kretisierung und Lokalisierung der aus-
gesprochenen Ziele. Die für die Umset-
zung der in den Schwerpunktbereichen
vorgeschlagenen Maßnahmen prognosti-
zierten Auswirkungen sagen daher
gleichzeitig etwas über die Auswirkun-
gen der Ziele aus.

Tabelle 2 stellt die Prüftiefen der
Planinhalte des GLRP dar.

Inhalte und Aufbau der SUP 
der GLRP
Die SUP der GLRP wird jeweils in einem
eigenständigen Bericht dokumentiert,
welcher sich in folgende Hauptbestand-
teile untergliedert:
c Kurzdarstellung der Inhalte und we-

sentlichen Ziele des GLRP,
c Erläuterung des Untersuchungsrah-

mens,
c Bestandsaufnahme der Schutzgüter

Menschen und menschliche Gesund-
heit sowie Kultur- und Sachgüter,

c Auswirkungsprognose, differenziert
in eine verbale Gesamtbeurteilung
übergeordneter Festlegungen und
Empfehlungen des GLRP sowie eine
vertiefte Auswirkungsprognose für
die „Schwerpunktbereiche und Maß-
nahmen für die Sicherung und Ent-
wicklung ökologischer Funktionen“,

c allgemein verständliche, nichttechni-
sche Zusammenfassung.

Bestandsaufnahme der Schutzgüter
Menschen und menschliche Gesund-
heit sowie Kultur- und Sachgüter
Da der zu untersuchende Schutzgutkata-
log lediglich um die fehlenden Schutzgü-
ter erweitert werden muss (s. o.), be-
schränkt sich die Bestandsaufnahme auf
die im GLRP nicht betrachteten Schutz-
güter Menschen sowie Kultur- und sons-
tige Sachgüter. Sie wird überwiegend
auf der Grundlage vorhandener Daten
vorgenommen. Auf die Durchführung ei-
gener Erhebungen wird weitgehend ver-
zichtet, denn in der Regel verlangen die
SUP-RL und das nationale Recht „vom
Planungsträger keine Erarbeitung und
wissenschaftliche Erstuntersuchung um-
weltrelevanter Sachverhalte, sondern
verweisen darauf, dass vorhandene
Kenntnisse genutzt werden sollen“ (Re-
gener et al. 2006: 193). Nur in Ausnah-
mefällen können Primärerhebungen not-
wendig werden, wenn nur auf diese
Weise gewährleistet werden kann, dass
alle für die Abwägung relevanten Belan-
ge berücksichtigt werden (ebd.).

Die in der Bestandsaufnahme zu-
sätzlich aufzunehmenden Schutzgüter
werden folgendermaßen gefasst:

Relevante Aspekte des Schutzguts
Menschen sind im Sinne des UVPG dessen
Leben, Gesundheit und Wohlbefinden.
Diese Aspekte können mit Hilfe folgen-
der Parameter erfasst werden (Gassner
et al. 2005):
c Wohn- und Wohnumfeldfunktion,
c Gesundheit und Wohlbefinden,
c Erholungs- und Freizeitfunktion.

Maßstabsbedingt kann die Wohn-
und Wohnumfeldfunktion auf der Pla-
nungsebene des GLRP nicht untersucht
werden. Betrachtet werden daher die
Funktionen Gesundheit und Wohlbefin-
den sowie Erholung und Freizeit.

Kultur- und Sachgüter sind Zeugnis-
se menschlichen Handelns und Wirkens
mit Relevanz für Denkmalschutz und Hei-
matpflege.

Da der GLRP sich überwiegend auf
den nicht besiedelten Bereich bezieht,
werden nur Kultur- und Sachgüter der
freien Landschaft ermittelt und hinsicht-
lich möglicher Betroffenheiten durch die
Erfordernisse und Maßnahmen des GLRP
untersucht. Hierzu zählen:
c archäologische Bodendenkmale und

Bodendenkmalverdachtsbereiche,
c Baudenkmale,
c historische Kulturlandschaften.

Vertiefte Auswirkungsprognose für
die „Schwerpunktbereiche und Maß-
nahmen für die Sicherung und Ent-
wicklung ökologischer Funktionen“
Eine vertiefte Betrachtung voraussicht-
licher Umweltauswirkungen erfolgt für
die „Schwerpunktbereiche und Maßnah-
men für die Sicherung und EntwicklungSc
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ökologischer Funktionen“, welche der
Konkretisierung und Lokalisierung der
landschaftsplanerischen Zielsetzungen
dienen (vgl. Tabelle 2). Für die Bewer-
tung der Erheblichkeit und die Art der
Auswirkungen (positiv/negativ) wird ei-
ne dreistufige Einschätzung zugrunde
gelegt (vgl. Tabelle 3).

Die Auswirkungsprognosen werden
tabellarisch vorgenommen. Die Tabellen
enthalten jeweils folgende Informatio-
nen:
c in den jeweiligen Schwerpunktberei-

chen vorgesehene Maßnahmetypen,
c potenziell erhebliche Auswirkungen

auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1
Satz 2 UVPG einschließlich Wechsel-
wirkungen,

c Einschätzung der Erheblichkeit,
c Hinweise zur Abschichtung in nachge-

ordneten Verfahren.
In Anlehnung an Sporbeck et al.

(1997) erfolgt die Erfassung der ökosys-
temaren Wechselwirkungen über die
Funktion der Schutzgüter, da grundsätz-
lich davon ausgegangen werden kann,
dass auch schutzgutbezogene Erfas-
sungskriterien im Sinne des Indikator-
prinzips bereits Informationen über die
funktionalen Beziehungen zu anderen
Schutzgütern beinhalten und damit indi-
rekt ökosystemare Wechselwirkungen er-
fasst werden. Auswirkungen infolge von
Wirkungsketten zwischen den Schutzgü-
tern werden bei der Auswirkungspro-
gnose innerhalb der jeweils betroffenen
Schutzgüter berücksichtigt (wie z. B.
Sicherung der Lebensraumqualität
[Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt] durch Gewährleistung
natürlicher Standortverhältnisse [abio-
tische Schutzgüter]). Die Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern wer-
den jeweils am Ende der Tabellen noch
einmal zusammengefasst dargestellt.

Ausführungen zur Alternativenprü-
fung einschließlich der Nullvariante
gemäß § 14 g Abs. 1 UVPG erfolgen zu-
sammenfassend in einem eigenständigen
Kapitel. Auch die Hinweise zur Überwa-
chung der Umweltauswirkungen gemäß 
§ 14 m UVPG werden in einem gesonder-
ten Kapitel zusammengefasst. Dabei be-
schränken sich die Ausführungen auf ei-
nen Verweis auf bestehende Überwa-
chungssysteme des Landes. Entsprechend
dem aktuellen Diskussionsstand in der
Fachwelt wird für den GLRP die Benen-
nung von darüber hinausgehenden, ei-
genständigen Maßnahmen zur Überwa-
chung auch im Sinne der Abschichtung
für nicht erforderlich gehalten. Dies ist
folgendermaßen zu begründen: „Die
Überwachung der Umweltauswirkungen
dient insbesondere der Ermittlung (un-
vorhergesehener) nachteiliger Auswir-
kungen der Planung auf die Umwelt. Die-
se sind im Rahmen der Landschaftspla-

nung zum einen kaum zu erwarten, da
die Landschaftsplanung dem Schutz, der
Pflege und der Entwicklung von Natur
und Landschaft dient. Zum anderen er-
folgt die Umsetzung der landschaftspla-
nerischen Aussagen zum Großteil über
die Integration in andere Planungen und
Verwaltungsverfahren. Die Fortschrei-
bungspflichten der Landschaftsplanung,
wie sie im BNatSchG rahmenrechtlich
vorgesehen sind, bzw. die Einführung
turnusmäßiger Fortschreibungen sollten
dazu genutzt werden, die Entwicklung
der Schutzgüter seit der letzten Planauf-
stellung anhand geeigneter Indikatoren
zu analysieren. Mit diesen Indikatoren
ist man auch in der Lage, nachteilige
Auswirkungen festzustellen, insbesonde-
re aber auch die positiven Wirkungen
der Landschaftsplanung aufzuzeigen.
Abhilfemaßnahmen können im Zuge der
Fortschreibung unmittelbar berücksich-
tigt werden. Folglich entsteht i. d. R. für
die Landschaftsplanung kein zusätzlicher
Aufwand durch die Pflicht zur Überwa-
chung“ (BfN 2005).

Ergebnis bisheriger SUP für
GLRP
Das Ergebnis der detaillierten Auswir-
kungsprognose für die bisher untersuch-
ten Planungsregionen zeigt, dass durch
die Schwerpunktbereiche und Maßnah-
men des GLRP ausschließlich erheblich
positive sowie unerhebliche Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1
Satz 2 UVPG zu erwarten sind. Erheblich
negative Auswirkungen wurden in kei-
nem Fall festgestellt.

Grundsätzlich erheblich positiv sind
die Auswirkungen aller vorgeschlagenen
Schwerpunktbereiche und Maßnahmen
für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und
biologische Vielfalt. Für die abiotischen
Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima/Luft)
sowie das Schutzgut Landschaft sind die
Auswirkungen überwiegend erheblich
positiv sowie teilweise unerheblich.

Beim Schutzgut Menschen werden
zahlreiche Maßnahmen, die zu einer
Aufwertung der natürlichen Erholungs-
eignung führen, als erheblich positiv
eingeschätzt. Für das Schutzgut Kultur-
und Sachgüter sind erheblich positive
Auswirkungen durch Maßnahmen zu er-
warten, die mit einer Aufwertung histo-

rischer Kulturlandschaften verbunden
sind.

Für folgende Schutzgüter können ne-
gative Auswirkungen nicht von vornhe-
rein ausgeschlossen werden:
c Kultur- und Sachgüter: Möglicherwei-

se kann es zu Beeinträchtigung von
Boden-, Bau- und Kunstdenkmalen im
Zusammenhang mit Maßnahmen, die
mit Wasserstandsanhebungen und/
oder Erdbewegungen verbunden sein
können, kommen.

c Menschen: In Teilbereichen, insbe-
sondere an Gewässern, sind zeitliche
und/oder räumliche Einschränkungen
der Freizeit- und Erholungsnutzung
zu erwarten.
Diese möglichen negativen Auswir-

kungen müssen auf nachgeordneten Pla-
nungsstufen bzw. im Zuge konkreter Pro-
jektplanungen vertieft betrachtet wer-
den, wobei die in der Dokumentation
der SUP angegebenen Hinweise zur Ver-
meidung und Minimierung möglicher Be-
einträchtigungen zu berücksichtigen
sind.

Fazit
Für die Landschaftsrahmenplanung wur-
de eine Methodik entwickelt, die es er-
laubt, die SUP für diese vergleichsweise
abstrakte regionale Planungsebene der
Landschaftsplanung zielorientiert und
effektiv durchzuführen. Insbesondere
die Konzentration der vertieften Aus-
wirkungsprognose auf die konkreten
Planungsinhalte des GLRP und die tabel-
larische Aufbereitung erlauben eine Be-
arbeitung der SUP mit einem angemes-
senen Zeitaufwand. Die Methodik ent-
spricht dem Grundsatz, dass bei der Er-
stellung einer SUP folgende Aspekte im-
mer zu beachten sind (vgl. Lipp 2004):
c die Angemessenheit des Aufwands,
c die Relevanz für die Abwägung,
c die Voraussehbarkeit der Umweltaus-

wirkungen,
c die Erheblichkeit der Umweltauswir-

kungen.
In Fachkreisen stieß die frühzeitig

entwickelte Methodik auf reges Interes-
se, so im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens (Stellungnahme der Universität
Potsdam) und von Fachvorträgen in
Mecklenburg-Vorpommern und Branden-
burg. Im Nachbarbundesland Branden- Sc
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+ Erfordernis/Maßnahme führt zu erheblich positiven Auswirkungen –
Funktionen des jeweiligen Schutzguts werden dauerhaft aufgewertet oder
ein guter ökologischer Zustand wird dauerhaft gesichert

o Erfordernis/Maßnahme führt zu keinen erheblichen Auswirkungen –
Funktionen des jeweiligen Schutzguts werden nicht dauerhaft verändert

– Erfordernis/Maßnahme führt zu erheblich negativen Auswirkungen –
Funktionen des jeweiligen Schutzguts werden dauerhaft abgewertet

Tabelle 3: Kategorien zur Bewertung der Auswirkungen
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Tabelle 4:  Aufbau der tabellarischen Auswirkungsprognose, beispielhaft dargestellt für die Schwerpunktbereiche
„Vordringliche Regeneration gestörter Naturhaushaltsfunktionen stark entwässerter, degradierter Moore“ und
„Regeneration entwässerter Moore“ (GLRP Westmecklenburg, LUNG M-V 2008a)

c Erfordernisse und Maßnahmen nach Maßnahmenkonzept des GLRP
c Dauerhafte Verbesserung des Wasserhaushalts durch Anhebung der Grund- und Stauwasser[flurab]stände möglichst auf

das ursprüngliche Niveau
c Anschließend angepasste Nutzung und Schutz vor Nährstoffeinträgen (je nach Standort natürliche Sukzession, extensive

Nutzung oder Bewaldung)
c Im Falle von Schwerpunktbereich 2.4 als Zwischenziel moorschonende Nutzung (extensives Dauergrünland) mit möglichst

hohem Wasserstand

Schutzgut potenziell erhebliche Auswirkungen Einschätzung Hinweise zur Abschichtung,
nach § 2 Erheblichkeit nachgeordneten Verfahren
Abs. 1 Satz 2 
UVPG

Tiere, Wiederherstellung moortypischer Lebensge- + Detaillierte Auswirkungsprognose im Rahmen
Pflanzen meinschaften mit gefährdeten Tier- und der Realisierung einzelner Projekte
und Pflanzenarten Umsetzung v.a. über das Moorschutzprogramm
biologische Verbesserung des Erhaltungszustands von oder Kompensation
Vielfalt FFH-Lebensraumtypen

Aufwertung als Lebensraum für zahlreiche 
gefährdete Pflanzenarten des Florenschutz-
konzepts M-V
Entwicklung naturbetonter Lebensräume 
als Bestandteil des Biotopverbunds nach 
§ 3 BNatSchG
Erhöhung der biologischen Vielfalt

Boden Wiederherstellung Torf bildender Moore +

Wasser Verringerung von Stoffeinträgen in Grund- +
und Oberflächenwässer
Entwicklung eines naturnahen Wasserhaushalts

Klima/Luft Wiederherstellung der Funktion von 
Moorböden als CO2-Senke
Stärkung der klimatischen Ausgleichsfunktion 
großflächiger Niederungen (Kaltluftentstehung) +

Landschaft Wiederherstellung von Naturnähe und Eigenart 
der Landschaft +

Menschen, Erhöhung der natürlichen Erholungseignung + Ggf. nachteilige Auswirkungen auf die Freizeit-
einschließ- Verbesserung des Trinkwasserschutzes durch und Erholungsnutzung durch zeitliche oder
lich der Minimierung von Stoffeinträgen in das räumliche Beschränkung bestimmter Aktivitäten
mensch- Grundwasser müssen auf nachgeordneten Planungsebenen 
lichen detailliert untersucht werden und sind nach 
Gesundheit Einschränkung der derzeitigen Nutzung o derzeitigem Kenntnisstand als unerheblich ein-

(Änderung der Nutzungsart/Nutzungsaufgabe) zustufen, da die Erholungsfunktion nicht 
grundsätzlich dauerhaft beeinträchtigt wird.
Andere Nutzungseinschränkungen (z. B. der 
landwirtschaftlichen Nutzung) sind nicht 
Gegenstand des UVP-Rechts.

Kulturgüter ggf. Beeinflussung von Bodendenkmalen durch o Vertiefte Untersuchungen zur Betroffenheit von
und  Veränderungen des Wasserstands und/oder Denkmalen müssen in nachgeordneten Verfah-
sonstige Erdbewegungen ren erfolgen. Es ist dafür Sorge zu tragen, 
Sachgüter ggf. Beeinflussung von Bau- und Kunstdenkmalen dass erheblich negative Auswirkungen vermie-

durch Veränderungen des Wasserstands den werden. Dabei ist jeweils das Landesamt
und/oder Erdbewegungen für Kultur und Denkmalpflege frühzeitig 

einzubeziehen.

Wechsel- Sicherung der Lebensraumqualität (Schutzgut +
wirkungen Arten und Lebensräume) durch Gewährleistung
zwischen  natürlicher Standortverhältnisse (abiotische
den Schutz- Schutzgüter)
gütern Über die Aufwertung des Landschaftsbilds auch 

Erhöhung der natürlichen Erholungseignung 
(Schutzgut Mensch)



burg wurde sie durch die Arbeitsgruppe
„SUP der Landschaftsrahmenplanung“
des Landesumweltamts in Teilen aufge-
griffen. Dies betrifft u. a. die Festlegung
der für die Schutzgüter Menschen sowie
Kultur- und Sachgüter aufzunehmenden
Inhalte und das dreistufige Bewertungs-
verfahren (vgl. Landesumweltamt Bran-
denburg 2008).

Auch wenn umstritten bleibt, ob ei-
ne SUP für Instrumente des vorsorgen-
den Umweltschutzes überhaupt sinnvoll
ist, so kann sie auf jeden Fall zu einer
höheren Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit der zu prüfenden Planwerke bei-
tragen. Allerdings stellt sie den Nutzer
vor hohe fachliche und zeitliche Anfor-
derungen. So hat sich in der Öffentlich-
keitsbeteiligung zur SUP bislang ge-
zeigt, dass es häufig eine Überforderung
darstellt, sich neben einer Auseinander-
setzung mit dem eigentlichen GLRP nun
auch noch mit einem weiteren Gutach-
ten, der Dokumentation zur SUP, be-
schäftigen zu müssen. In den bislang
durchgeführten Beteiligungsverfahren
gingen nur sehr wenige Stellungnahmen
zur SUP ein (Mittleres Mecklenburg/Ros-
tock: Drei Stellungnahmen zur SUP
gegenüber 33 Stellungnahmen zum GLRP,
Westmecklenburg: Vier Stellungnahmen
zur SUP gegenüber 43 Stellungnahmen
zum GLRP). Auch der Rücklauf des
schriftlichen Scopings bezog sich oft auf
den zu prüfenden Plan anstatt auf die
SUP.

Nähere Informationen zur Gutachtlichen
Landschaftsrahmenplanung und zur be-
gleitenden SUP in M-V im Internet:
www.lung.mv-regierung.de, Menüpunkt
„Fachinformationen“ > „Natur und Land-
schaft“ > „Landschaftsplanung“

Anmerkung
1 Veröffentlichung für die Region Mittleres
Mecklenburg/Rostock 2007 (LUNG M-V 2007b),
für die Region Westmecklenburg 2008 (LUNG 
M-V 2008b), für die Region Vorpommern vor-
aussichtlich Ende 2009, für die Region Meck-
lenburgische Seenplatte voraussichtlich Ende
2010/Anfang 2011
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